
 
 
Ihr Wegweiser zu einem geförderten Aufzug 
 

Öberösterreich 

Kontakt 

Amt der Oberösterreichischen Landesregierung,  
Abteilung Wohnbauförderung 
Bahnhofplatz 1, 4021 Linz 
Tel: (+43 732) 77 20-141 43 
Fax: (+43 732) 77 20-21 43 95 
E-Mail: wo.post@ooe.gv.at 
Internet: http://www.ooe.gv.at/cps/rde/xchg/SID-CBB20EF3-F3EB12DC/ooe/hs.xsl/12819_DEU_HTML.htm 
 
Zu den Formularen:  
http://www.ooe.gv.at/cps/rde/xchg/SID-CBB20EF3-F3EB12DC/ooe/hs.xsl/12820_DEU_HTML.htm 
 
Bundessozialamt – Landesstelle Oberösterreich 
Gruberstraße 63, 4021 Linz 
E-Mail: bundessozialamt.ooe@basb.gv.at 

Wer  
wird gefördert 

• Hauseigentümer 
• Wohnungseigentümer-Gemeinschaften 
• Bauberechtigte 

Was 
wird gefördert Gefördert wird der nachträgliche Lifteinbau für Wohnhäuser mit mehr als 3 Wohnungen.  

Förder-Konditionen 
Der nachträgliche Lifteinbau wird mit 50 Prozent Annuitätenzuschuss bei Anrechnung der gesamten 
Investitionskosten gefördert.  
Die Laufzeit des bezuschussten Darlehens beträgt 15 Jahre.  

Darlehens-Konditionen  
und Tilgung 

- Siehe Förderkonditionen 
Das Förderungsdarlehen hat eine Laufzeit von 15 Jahren. 

Vorraussetzungen  
Bedingungen 

Bei nachträglichem Lifteinbau ist der Zeitpunkt der Erteilung der Baubewilligung nicht maßgebend.  
Die geförderte Wohnung muss zur Befriedigung eines dauernden Wohnbedürfnisses regelmäßig verwendet 
werden (kein Zweitwohnsitz). 
Der Antrag ist mittels Formular an die Direktion Soziales und Gesundheit, Abteilung Wohnbauförderung zu 
richten. 

 
Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass sich diese Angaben aufgrund aktualisierter Rechtsvorschirften ändern können und keine absolute Gültigkeit besitzen. 
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